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der WeltgesundheitsoJ:ganisation und der ErnlIhrungs- und 
Landwirtscbaftsorganisation der Vereinten Nationen, 

im Bewußtsein der Notwendigkeit, bei den OJEanen der 
Vereinten Nationen, die mit Frilhwamkapazitllten befaßt sind, 
DoppeIarbeit zu vermeiden, 

sich dessen bewqßt, daß die FrfIhwarnung zur VOrbeugung, 
Folgenmilderung und Vorsorge im Zusammenhang mit 
Naturkatastrophen und ähnlichen Katastrophen mit schädli
chen Auswirkungen auf die Umwelt ftIr alle Lilnder wichtig 
ist, insbesondere ftIr die Entwicklungslllnder, 

In Bekr4ftigung dessen, daß ein nachhaltiges Wutschafts
wachstum und eine hestandfähige Entwicklung ftIr die 
Vorbeugung und Vorsorge im Zusammenhang mit Naturkata
strophen und ähnlichen Katastrophen mit schädlichen Aus
wirkungen auf die Umwelt von wesentlicher Bedeutung sind 
und daß die betroffenen Regierongen und die internationale 
Gemeinschaft der Katastrophenvorbeugung und -vorsorge 
besondere Aufmerksamkeit widmen sollen, 

1. ersucht den Generalsekretllr, der Generalversammlung 
auf ihrer filnfzigsten Thgung über die Frilhwamkapazitllten 
innerhalb des Systems der Vereinten Nationen Bericht zu 
tastatten und Vorschläge zu unterbreiten, wie diese verbessert 
und besser koordiniert werden können, um eine entsprechende 
Reaktion auf Naturkatastrophen und ähnliche Katastrophen mit 
schädlichen Auswirkungen auf die Umwelt zu gestatten, und 
außerdem in diesem Zusammenhang konkrete Vorschläge über 
den Thchnologietransfer im Zusammenhang mit der FrfIhwar
nung ZU unterbreiten, insbesondere in die Entwicklungs1Bnder, 
unter Berncksichtigung von Kapitel 34 der Agenda 21'" sowie 
der Gmndsätze der Strategie von Yokohama ftIr eine sicherere 
Welt: Leitlinien ftIr Vorbeugung, Vorsorge und Folgenmilde
rang bei Naturkatastrophen; 

2. ersucht den Generalsekretllr ClI4Perdem, in seinen 
Bericht Vorschläge über die Kapazitllt des Systems der 
Vereinten Nationen zur effektiven Koordinierung von Infor
tuntionen über Naturkatastrophen und ähnliche Katastrophen 
mit schlidlichen Auswirkungen auf die Umwelt aufzunehmen 
und diese Informationen an regionale, nationale und sektorale 
Frilhwarnkapazitllten weiterzuleiten. 

93. Plenmsiltung 
20. Deumber 1994 

49123. Internatinnale Nothilfe mr eine L6sung des FJflebt.. 
Hngsproblems, die WlederherstelIuug des all
gemeinen Friedens, den Wiederaufbau und die 
sozioilkonomlsche Entwicklong Im krIegszerstiIrten 
Ruanda 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf die Resniution 812 (1993) des Si
cherheitsrats vom 5. Oktober 1993, in der der Rat den Mit
gliedstaaten, den Sonderorganisationen der Vereinten Nationen 
und den nichtstaatlichen OIganisationen eindringlich naheIeg
te, wirtschaftliche, finanzielle und humanitlire Hilfe zugunsten 
der ruandlschen Bevölkerung und des Demokratisierungs
prozesses in Ruanda zu gewähren und diese Hilfe zu ver
stärlcen, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 48/211 vom 
21. Dezember 1993 mit dem TItel "Nothilfe ftIr den sozio
ökunomischen Wiederaufbau Ruandas", 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekietlirs 
vom 3. August 199411ber Ruanda" und von der ~ des 
Präsidenten des Sichetbellsrats vom 10. August 1994 im 
Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes "Die Situa
tion betreffend Ruanda", 

nach BeJumdbmg des Berichts des GeneraIsekretli vom 
14. Oktober 1994 über Nothilfe ftIr den sozioökonomischen 
Wtederaufbau Ruandes76

, 

Unter BerllcksichtJgung der schwerwiegenden Folgen des 
Völkermords und der Zerstörung der wirtschaftlichen, sozia
len, biIdungsbezogenen und administrativen Infrastruktur, 

mit ekmAusdruck ihrer tiefen Besorgnis über die katastlo
phale lnnnanitIIre Lage der ruandischen Bevö1kerung, nament
lich der 2 Millionen Flüchtlinge und Vertriebenen, die in die 
C""",Uschaft und den Arbeitsmarkt integriert werden mllssen, 

In Anerkennung dessen, daß bedingt durch aufeinan
derfolgende Episoden des Konflikts die Flüchtlinge ver
schiedenen Kategorien angehIIren, 

In Anbetracht dessen, daß der Konflikt viele verschiedene 
Arten von Opfern hervorgebracht hat, das heißt Flüchtlinge, 
zahlreiche Waisen, Witwen und Witwer, Behinderte, junge 
Menschen, die eine Schulausbildung benötigen, und andere 
Opfer der Situntion, 

betonend, daß die Krise in Ruanda in Anbetracht ihrer 
Auswirkungen auf die Länder der Region bei der Durch
ftlhrung des AktionspIans, der von der Regierung Ruandas, 
dem Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen ftIr 
F1ftchtlinge und der OIganisation der afrikanischen Einheit im 
Rahmen des am 4. August 1993 in Aruscha (Vereinigte 
Republik 'limsania) untel7.eichneten Friedensabkommens 
zwiachen der Regierong der Ruandischen Republik und der 
Ruandischen Patriotischen Front empfohlen WlllU,{', in einem 
regionalen Kontext gesehen werden muß, 

unter Berf1cksichtJgung des Umstands, daß infolge des 
völligen Zusammenbruchs der '\4lIkswirtschaft, des Mangels 
an menschlichen und technischen Ressourcen und des finan
ziellen Desasters in Ruanda Nothilfe, Normalisierung und 
Wiederautbau ftIr die wirtschaftliche Gesundung und die 
Entwicklung des Landes unabdingbar sind. 

In der ErwlJgung, daß das Friedensabkonunen von Aruscha 
einen geeigneten Rahmen ftIr die nationale Aussöhnung 
darstellt, 

mit ekm Ausdruck Ihres Dankes an diejenigen Stauten und 
zwiachenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen, die 
dem lnunani1liren Bedarf Ruandas entsprochen haben und auch 
weiterhin entsprechen, sowie an den Generalsekretli, der die 
Verteilung der humanitliren Hilfsgftter mobilisiert und koordi
niert hat, 
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1. legt der Regierung Ruandas 1Illhe, sich auch weiterhin 
ZU bemühen, Bedingungen ZU schaffen, die der Rilckkehr der 
FlOchtllnge und ihrer WIedenmsiediung fllrderlich sind und die 
es den Vertriebenen ermöglichen, unter Bedingungen des 
Friedens, der Sicherheit und der Würde wieder in den Besitz 
ihres Eigentums zu gelangen; 

2. beglilckwilnscht den Generalsekretär zu den An
strengungen, die er unternommen hat, um die Autinerksamkeit 
der internationalen Gemeinschaft auf die humanitäre Krise zu 
lenken, in der sich Ruanda befindet; 

3. fordert alle StnRten, OJganisatIonen der Vereinten 
Nationen, SonderorganiRationen und Rnderen zwischen
staatlichen und nichtstaatlichen OJganisatIonen sowie die 
internationalen Finanz- und Entwicklungsinstitutionen nach
driicklJch auf, jede mögliche finanzielle, technische und 

. materielle Hilfe zu gewIIbren, damit die Wtederherstellung der 
Grundversorgung erleichtert wird, die WJrtschaft wieder in 
Gang kommt und der Wiederaufbau der sozialen und wirt
schaftllchen Infrastroktnr Ruandas sowie die Rilckkehr und 
Wtederansiedlung der Flllchtlinge und Binnenvertriebenen in 
Ruanda gesichert ist; 

4. bittet alle StRRten, die OJganisatIonen der Vereinten 
Nationen sowie die zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen 
Organisationen, Nothilfe zu gewähren, um die Wiedereinglie
derung der Flüchtlinge und Vertriebenen in die Gesellschaft 
und den Abschluß des demokratischen Prozesses zu erleich
tern, damit in Ruanda wieder ein dauerhafter Frieden her
gestellt wird; 

S. fordert alle StnRten, insbesondere die GeberIIlnder 
nachdriicklich auf, großzügige Beiträge an den Trenbandfnnds 
zu entrichten, der vom Generalsekretär am 14. Juli 1994 zur 
Finanzierong der humanitären HiIfs- und Wiederaufbau
programme in Ruanda geschaffen wurde; 

6. bittet alle StRRten sowie die internationalen Finanz
inatitutionen, auf die finanziellen BedflIfnisse Ruandas zu 
reagieren, damit Ruanda die Wiederherstellung und die 
ordaungsgemllße Tlltigkeit der staatlichen InstItutionen 
gewllhrleisten kann; 

7. ersucht die Regierong Ruandas und die Rnderen 
beteiligten Partner (die Organisation der afrikanischen Einheit 
und das Amt des Hohen KommiSSlJl'$ der Vereinten Nationen 
fIIr FlOchtllnge), insbesondere auch die StRRten der Suhregion, 
unverzftglich zusammenzutrete, um sich im Rahmen des 
aufgnmd des Friedensabkommens von Aruscha verabschiede
ten Aktionsplans auf einer suhregionalen Konferenz mit den 
Problemen im Zusammenbaug mit den mandischen Flllcht
lingen auseinanderzusetzen; 

8. ersucht den Generalsekretär, in jeder erdenklichen 
Weise behilflich zu sein, um die Festigung des allgemeinen 
Friedens in Ruanda zu unterstIItzen und der Generalver
sammlung auf ihrer fnnfzigsten 'Thgung einen Bericht üher die 
DurchfUbrung dieser Resolution vo:rzulegen; 

9. beschlitifJt, auf ihrer fnnfzigsten 'Thgung den Punkt 
"Internationale Nothilfe fIIr eine Lösung des Flllchtlings
problems, die Wiederherate11ung des allgemeinen Friedens, 
den Wtederaufbau und die sozioökonomische Entwicklung im 
kriegszerstörten Ruanda" zu behaudeln. 

74. Plenan/tvmg 
2. Dezember 1994 

49124. Sonderbllfe fiIr LiInder, die F1l1chtliDge aus Ru· 
anda anfnebm~ 

Die Generalversammlung, 

1IfJCh Behtmdlung des Punktes "Sonderhilfe fIIr Länder, die 
Flüchtlinge aus Ruanda aufnehmen", 

eingedenk der ernsten Krise, die Ruanda in seInen Grund
festen erschüttert hat, 

tief beunruhigt über die massenhafte Anwesenheit von 
FlOchtllngen aus Ruanda im Hoheitsgebiet der Nachbarlllnder, 
das heißt in Burundi, Uganda, der Vereinigten Republik 
Thnsania und Zaire, 

besorgt üher die offenknndigen Auswirkungen dieser 
massiven Flllchtllngsstr!lme auf die gnmdlegende Infrastruktur 
und auf das Leben und die Vermögenswerte der örtlichen 
Bevölkerong in den Nachbarstaaten Ruandas, 

sowie eingedenk der umfangreichen materiellen Zer
stlIrungen, der Verschlechterung der wirtschaftlichen, sozialen 
und medizinischen Infrastruktur und der ökologischen Verwft
stung in den Gebieten, die Flllchtllnge aus Ruanda aufnehmen, 

ernstJu{t besorgt über die Auswirkungen, die Epidemien in 
diesen Gebieten auf die Gesundheit der Bevölkerong in den 
Ländern haben, die Flüchtlinge aus Ruanda aufnehmen, 

feststellend, daß bei der in diese Gebiete gesandten humani
tären Hilfe nach Möglichkeit das Ausmaß der BedfIIfnisse der 
örtlichen Bevölkerong berIIcksichtigt werden sollte, 

ih der Erkenntnis, daß die Länder, die Flllchtlinge aus 
Ruanda aufnehmen - und bei denen es sich durchweg um aJn 
wenigsten entwickelte Länder handelt -, sich nach wie vor 
einer äußerst kritischen wirtschaftlichen Situation gegen
übersehen, 

mit dem Ausdruck ihres Dankes an die Regierongen der 
Länder, die FlIlcht1inge aus Ruanda aufnehmen, fIIr die Opfer, 
die sie auf sich nehmen, indem sie ihnen Zuflucht und Gast
freundschaft gewähren, 

besorgt üher die spfIrliche Hilfe, die der örtlichen Bevölke
rung der Länder gewllhrt wird, die Flllchtlinge aus Ruanda 
mdnehmeQ, und betonend, daß diesen Ländern auch weiterhin 
Sonderhilfe gewährt und diese Hilfe noch erhöht werden muß, 

1. gibt Ihrer tiefen Besorgnis Ausdruck üher die gra
vierenden sozialen, wirtschaftlichen, gesundheitlichen und 
ökologischen Auswirkungen der maasenhaften und un
vorhergesehenen Anwesenheit von Flüchtlingen in den 
NachbarIlIndern Ruandas; 

2. spricht den Regierongen Burundis, Ugandas, der 
Vereinigten Republik Thnsania und Zaires Ihre Anerkennung 
aus fIIr die Opfer, die sie gebracht haben, und fIIr ihre Ent
schlossenheit, auch weiterhin ihr möglichates zu tun, um den 
FlIlcht1ingen aus Ruanda beizustehen, !rotz der Beschrilnknn· 
gen, ·die ihnen ihre begrenzten Ressourcen auferlegen; 

3. bittet nachdriicldlch alle StRRten sowie die zwischen
staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen und fmdert die 
internationalen F'manz- und Entwick1ungsinatitutionen auf, 
jede mögliche finanzielle, technische und materielle Hilfe ZU 
gewähren, um die Wiederherstellung der grundlegenden 
Dienste in den Ländern, die Flüchtlinge aus Ruanda auf
nehmen, ZU erleichtern; 




